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Plutokratie oder Demokratie? 
Was die Eidgenössische Volksinitiative «Mikrosteuer auf dem  

bargeldlosen Zahlungsverkehr» zu dieser Frage beitragen möchte
Interview mit Prof. Dr. Marc Chesney

Zeit-Fragen: Herr Professor Chesney, was hat 
den Anstoss gegeben, eine Volksinitiative für 
eine völlig neue Form der Besteuerung zu lan-
cieren? In der Regel zielen Volksinitiativen ja 
auf eine Verbesserung unbefriedigender Re-
gelungen hin. Welche Missstände oder Män-
gel möchten Sie mit der Mikrosteuer beheben?
Marc Chesney: Das Steuersystem ist komplex 
und archaisch. In Zeiten der Digitalisierung 
der Wirtschaft ist es kontraproduktiv, die Ar-
beit und den Konsum so stark wie bisher zu 
besteuern.

Ausserdem ist es ein wichtiges Ziel der 
Mikrosteuer-Initiative, Sand ins Getriebe 
der Finanzkasino-Wirtschaft zu streuen. Seit 
etwa 30 Jahren ist das Volumen von elektro-
nischen Transaktionen riesig. Es entspricht 
ca. 150mal dem BIP der Schweiz. Es ist ein-
fach überdimensioniert für die Gesellschaft. 
Die entsprechenden Kosten (Kommissionen 
oder Gebühren) erschöpfen die Ökonomie 
und erlauben einer ganz kleinen Minderheit, 
davon zu profitieren.

Das Initiativkomitee weist in seinen Texten auf 
die Bedeutung des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs hin, den es als das «zentrale Nervensy-
stem der Real- und der Finanzwirtschaft» be-
zeichnet, und knüpft hier an. Bisher wurde ja 
in erster Linie der einzelne Mensch für seine 
Arbeit – jedenfalls die bezahlte Arbeitsleistung 
– besteuert. Neu soll der Zahlungsverkehr be-
steuert werden. Worin sehen Sie die Vorteile 
dieser Form der Besteuerung?
Zu oft zerstört die Digitalisierung der Wirt-
schaft Arbeitsstellen und Menschenarbeit im 
allgemeinen, anstatt Freizeit und höhere Löhne, 
wie es in einer gut organisierten Gesellschaft 
der Fall sein sollte, zu erzeugen. Nicht alle 
können Informatiker werden! Um den Trend in 
Richtung Unterbeschäftigung und Prekariat zu 
mildern, sollten die elektronischen Transaktio-
nen anstelle der Arbeit besteuert werden.

An der Medienkonferenz vom März letzten 
Jahres (auf der Homepage des Initiative-

komitees) wurde gesagt, die Mikrosteuer 
bringe Transparenz in den Zahlungsverkehr 
und stärke die Schweiz als souveränes Land. 
Könnten Sie das etwas erläutern?
Der Zahlungsverkehr ist undurchsichtig. 
Nicht alle Daten sind verfügbar. Zum Bei-
spiel Intrabank-Transaktionen, d. h. inner-
halb einer Bank, Transfers zwischen der Na-
tionalbank und den kommerziellen Banken, 
Transaktionen, die in Verbindung mit Deri-
vaten oder Krypto-Währungen stehen usw., 
sind entweder unbekannt oder nur lücken-
haft bekannt. 

Da der Steuerzahler für die Risiken von 
Grossbanken haftet, sollte er zumindest wis-
sen, wie gross dieses überdimensionierte Vo-
lumen ist, und seine inhärenten Gefahren ver-
stehen. 

Im Zeitalter der Digitalisierung ist das 
Thema Überwachung und Kontrolle von 
grosser Bedeutung. Was sagen Sie dazu? 
Birgt die Steuer nicht die Gefahr, die Ab-
schaffung des Bargeldes – für viele eine ent-
sprechend gefährliche Entwicklung – voran-
zutreiben? 
Nein, die Mikrosteuer birgt nicht die Ge-
fahr, die Abschaffung des Bargeldes voran-
zutreiben. Seit langem werden unsere Löhne 
nicht mehr in Bargeld bezahlt. Um Bargeld zu 
schaffen, muss man zuerst an einen Bankomat 
gehen. Und sobald zum Beispiel 100 Franken 
bezogen werden, werden 10 Rappen als Mi-
krosteuer erhoben, und davon bleiben viel-
leicht 1 oder 2 Rappen für die Bank. Erst 
dann, wenn man einen fälligen Betrag bar be-
zahlt, wird dieser nicht besteuert. 

Der Text der Medienkonferenz weist auch auf 
die Tatsache hin, dass der Schweizer Zah-
lungsverkehr – obwohl für Bürger, Unterneh-
mer und Staat lebensnotwendig und zentral – 
derzeit an private Unternehmen delegiert ist 
– zunächst an die private SIX Payment Ser-
vices AG, die seit Ende 2018 der französischen 
Firma Wordline gehört, wobei die SIX Group 

AG 27 % der Aktien an Worldline erhielt. Der 
Text weist zudem darauf hin, dass die Priva-
tisierung des öffentlichen Gutes Zahlungsver-
kehr die Gefahr berge, dass der «heute noch 
weitgehend souveräne Staat Schweiz und sein 
Finanzwesen überrollt» werden könnten. 
Könnten Sie das etwas genauer erläutern? In-
wiefern könnte die Mikrosteuer-Initiative hier 
helfen?

Marc Chesney studierte Mathematik an der 
Université de Paris, erwarb dort einen Ma-
ster in Angewandter Mathematik (1983) 
und einen weiteren in Ökonometrie (1984). 
1986 erwarb er den Master in Ökonomie an 
der Universität Genf, wo er 1989 mit Aus-
zeichnung in Finanzwirtschaft promovierte. 
1994 habilitierte er sich an der Sorbonne. 
Von 1993–2003 lehrte er an der École des 
hautes études commerciales de Paris (HEC).
Seit 2003 ist er Professor für Quantitative Fi-
nance an der Universität Zürich, wo er heute 
auch Direktor des Instituts für Banking and 
Finance und des Competence Centers for Su-
stainable Finance ist. Marc Chesney vertritt 
einen kritischen Standpunkt gegenüber den 
Finanzmärkten und den Grossbanken. Seine 
Forschungsschwerpunkte gelten Finanzkri-
sen, Systemrisiken von Finanzprodukten, 
Marktmanipulation und Insidergeschäften 
sowie allgemein der Globalisierung und Fi-
nanzialisierung der Wirtschaft. Er ist Autor 
verschiedener Artikel über die Gefahren, die 
mit der Grösse und Komplexität der Finanz-
sphäre verbunden sind. Marc Chesney ist 
Mitglied von Finance Watch.

Eidgenössische Volksinitiative  
«Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr» – Initiativtext

ev. Der Initiativtext betrifft Art. 128, 130 und 
132 der Bundesverfassung. 

Auf Grund des bisherigen Artikel 128 BV 
kann der Bund eine (progressive) direkte 
Bundessteuer von maximal 11,5 % auf das 
Einkommen natürlicher Personen und maxi-
mal 8,5 % auf dasjenige juristischer Personen 
erheben. Diese Steuer soll durch die Mikro-
steuer auf den bargeldlosen Zahlungsver-
kehr ersetzt werden. Artikel 130 BV regelt die 
Mehrwertsteuer. Er soll, ebenso wie Art. 132 
Absatz 1 BV, der die Stempelsteuer regelt, er-
satzlos gestrichen werden. Absatz 2 zur Ver-
rechnungssteuer bleibt.

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geän-
dert:
Art. 128 Mikrosteuer auf dem  
bargeldlosen Zahlungsverkehr
1 Der Bund erhebt auf jeder Belastung und 

jeder Gutschrift des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs eine Mikrosteuer mit einem 
einheitlichen Steuersatz. Er bezweckt 
damit eine einfache Besteuerung und 
transparente Finanzströme. Der maximale 
Steuersatz der Mikrosteuer beträgt 5 Pro-
mille.

2 Die Mikrosteuer ersetzt die Mehrwert-
steuer, die direkte Bundessteuer und die 
Stempelsteuer.

3 Der Ertrag der Mikrosteuer wird für die Fi-
nanzierung der Aufgaben des Bundes und 
für die Kompensation der Kantone ver-
wendet.

4 Das Gesetz regelt die Mikrosteuer nach fol-
genden Grundsätzen:
a. In der Schweiz werden die Abwickler von 

bargeldlosen Zahlungen verpflichtet, die 
Mikrosteuer automatisch einzuziehen; 
die Abwickler werden dafür entschädigt.

b. Systematische Verrechnungen unterlie-
gen ebenfalls der Mikrosteuer; die Steu-
erpflicht ist durch Selbstdeklaration zu 
erfüllen.

c. Bargeldlose Zahlungen im Ausland von 
Personen mit steuerlicher Ansässigkeit 
in der Schweiz unterliegen ebenfalls 
der Mikrosteuer; deren Steuerpflicht ist 
durch Selbstdeklaration zu erfüllen.

d. Erheben Staaten eine der schweizeri-
schen Mikrosteuer gleichwertige Steuer, 
so schliesst der Bund entsprechende 
Doppelbesteuerungsabkommen ab.

5 Sinn und Zweck der Mikrosteuer sind zu re-
spektieren.

Art. 130
Aufgehoben
Art. 132 Sachüberschrift und Abs. 1 
Verrechnungssteuer
1 Aufgehoben

Art. 197 Ziff. 122
12. Übergangsbestimmungen2 zu Art. 128 
(Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungs-
verkehr)
1 Die Bundesversammlung erlässt innerhalb 

von vier Jahren nach Annahme von Arti-
kel 128 durch Volk und Stände die zu des-
sen Ausführung sowie zur Aufhebung der 
Mehrwertsteuer, der direkten Bundes-
steuer und der Stempelsteuer erforderli-
chen Bestimmungen.

2 Im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Aus-
führungsbestimmungen beträgt der Steu-
ersatz 0,05 Promille. In der Folge wird der 
Steuersatz so angepasst, dass die Mehr-
wertsteuer, die direkte Bundessteuer und 
die Stempelsteuer reduziert und so bald 
wie möglich aufgehoben werden können.

3 Die Schweizerische Nationalbank veröf-
fentlicht nach Annahme von Artikel 128 
durch Volk und Stände monatlich die Ge-
samtheit des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs, einschliesslich Giroüberträge, In-
terbank-Zahlungen, Intrabank-Zahlungen 
und Zahlungen über neue Technologien.

1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbe-

stimmungen wird nach der Volksabstim-
mung von der Bundeskanzlei festgelegt.
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Editorial
Seit dem 25. Februar 2020 läuft die Sammel-
frist für die Eidgenössische Volksinitiative 
«Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungs-
verkehr», die nachfolgend – im Interview und 
im Kasten mit kurzen Fragen und Antworten 
zum Thema Mikrosteuer – genauer vorgestellt 
wird. Diese Initiative würde weit mehr Beach-
tung verdienen, als ihr gegenwärtig zukommt: 
Sie ist immerhin ein sehr durchdachter Ansatz, 
um das unglaubliche Missverhältnis zwischen 
der wirtschaftlichen Leistung der Volkswirt-
schaften und den unglaublichen Beträgen, die 
im Rahmen der globalen Finanzwirtschaft in 
Form zumeist undurchsichtiger Finanzprodukte 
gehandelt werden, unter Kontrolle zu bekom-
men. Das Geld, das in diesem Bereich – etwa in 
Form von Wetten auf den Ausfall oder eventu-
ell den Konkurs von Firmen – verschoben wird, 
entspricht auch bei uns einem Vielfachen der 
Wirtschaftsleistung der Volkswirtschaft. Der 
allergrösste Teil dieser Finanztransaktionen 
entzieht sich aber ganz offensichtlich jeglicher 
Kontrolle. Dieses globale Finanzkasino gefähr-
det nicht nur die Volkwirtschaften, denn bei 
einer nächsten Krise werden selbstverständlich 
in erster Linie die «Normalbürger» und Steu-
erzahler zur Kasse gebeten. Die riesigen Geld-
summen, mit denen hier die Partikularinter-
essen von wenigen gesichert werden können, 
gefährden aber auch die Demokratie, denn die 
Plutokratie geht einher mit Käuflichkeit, Kor-
ruption, Manipulation der öffentlichen Mei-
nung usw. Eine automatisch generierte Steuer 
auf allen Gutschriften und Belastungen auf 
dem Weg des elektronischen Zahlungsverkehrs 
könnte hier Transparenz schaffen. Wer Steuer-
flucht und Steuerparadiese tatsächlich vermei-
den will und nicht nur Wirtschaftskrieg in die-
sem Sektor treibt, müsste sich unbedingt für 
eine solche Steuer einsetzen. Zudem wäre die 
Besteuerung solcher Finanztransaktionen alle-
mal gerechter als die Besteuerung der Arbeits-
leistung: Sie würde automatisch erhoben und 
natürlich diejenigen stärker belasten, die mit 
grösseren Beträgen operieren. 

Sicher wird das Finanzkasino das «Ge-
schäft mit der Angst», wie Marc Chesney 
formuliert, massiv weiter bewirtschaften. 
Und weiter mit dem Argument hausieren 
gehen, dass solch «verantwortungsvolle Po-
sten» wie die Führung einer Grossbank nur 
den «Besten» anvertraut werden sollten, was 
entsprechende Gehälter (und Boni) erforder-
lich mache. Chesney zitiert dazu in seinem 
Buch «Die permanente Krise»1 das Beispiel 
von Joseph Cassano, Direktor der AIG, also 
derjenigen nordamerikanischen Versiche-
rungsgesellschaft, die massiv auf das Über-
leben von Lehmann Brothers gewettet hatte. 
Die AIG musste in der Folge vom amerika-
nischen Steuerzahler gerettet werden, Joseph 
Cassano räumte zwar seinen Direktorposten, 
wurde aber als Berater weiterbeschäftigt – 
Monatsgehalt 1 Million Dollar. Im Film «In-
side Job» heisst es dazu, man habe mit die-
sem Consultingvertrag sicherstellen wollen, 
dass AIG weiterhin von seinen «intellektu-
ellen Kenntnissen» (retain the intellectual 
knowledge) profitieren könne …2 Unzählige 
andere standen dank dieser «intellektuellen 
Fähigkeiten» vor dem Nichts.

Wir Menschen scheinen oft sehr schnell zu 
vergessen – obwohl viele immer wieder war-
nen, dass diese Krise alles andere als gelöst ist 
und die etwa 30 systemrelevanten Grossban-
ken sowie Hedgefonds usw. im Gegenteil ihre 
Position noch weiter ausgebaut haben. Was die 
Initiative in diesem Zusammenhang auf jeden 
Fall schaffen könnte, ist die dringend notwen-
dige Auseinandersetzung über diese existen-
tiellen Fragen, die uns früher oder später sehr 
konkret wieder ins Haus stehen werden – so sie 

(Bild zvg)
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Kurze Fragen und Antworten zum Thema Mikrosteuer
von Prof. Dr. Marc Chesney 

Frage 1: Was ist die Mikrosteuer?
Es geht darum, ein komplexes, archaisches 
und bürokratisches Steuersystem zu vereinfa-
chen und zu aktualisieren. Wie? Indem man 
das enorme Steuersubstrat betrachtet, das die 
Summe aller elektronischen Transaktionen re-
präsentieren würde. Es würde sich jedes Jahr 
um etwa 100 000 Milliarden CHF handeln. 
Eine auf diesem Makro-Steuersubstrat erho-
bene Mikrosteuer würde 100 Milliarden CHF 
generieren. Damit liessen sich drei Steuern ab-
schaffen: 
1. die direkte Bundessteuer 
2. die Mehrwertsteuer 
3. die Stempelsteuer.

Frage 2: Auf was und wie wird diese erhoben 
werden?
Ganz einfach und automatisch. Jedes Mal, 
wenn wir zum Friseur oder ins Restaurant 
gehen und mit der Kreditkarte zahlen; jedes 
Mal, wenn wir Geld vom Bankomaten abhe-
ben; jedes Mal, wenn wir Aktien über den 
Computer kaufen; jedes Mal, wenn wir an-
dere Rechnungen mit unserem Mobiltelefon 
zahlen, wird eine Mikrosteuer von 0,1 % ab-
gezogen. Erlauben Sie mir, Ihnen ein Beispiel 
zu geben: Ich hebe von einem Bankomaten 
Geld ab, zum Beispiel 100 CHF. Auf diesen 100 
CHF wird die Mikrosteuer von 0,1 %, in diesem 
Fall 10 Rappen, automatisch im Rahmen der 
Bundessteuer erhoben.

Frage 3: Welche Steuern würde sie ersetzen?
Die abzuschaffenden Steuern wären: die 
Mehrwertsteuer, die direkte Bundesteuer und 
die Stempelsteuer. Die erste, die Mehrwert-
steuer, entspricht etwa 23 Milliarden CHF, die 
zweite, die direkte Bundessteuer, 22 Milliar-
den und die letzte, die Stempelsteuer, 2 Milli-
arden, d. h. wir benötigen etwa 47 Milliarden 
CHF. Nun würde diese Mikrosteuer von 0,1 %, 
angewendet auf 100 000 Milliarden CHF – die-
ses enorme Steuersubstrat –, aber 100 Milliar-
den CHF generieren, also um einiges mehr als 
für die Abschaffung dieser drei Steuern nötig 
wäre, sprich 47 Milliarden CHF.

Frage 4: Wie hoch ist das jährliche Volumen 
der elektronischen Transaktionen in der 
Schweiz?
Ich habe tatsächlich dieses gigantische Volu-
men der jährlichen elektronischen Transaktio-
nen in der Schweiz zitiert, ungefähr 100 000 
Milliarden CHF. Ich sage «ungefähr», da wir 
keinen vollständigen Zugang auf alle Daten 
haben. Zum Beispiel zu internen Banktransak-
tionen; also Transaktionen, die innerhalb ein- 
und derselben Bank durchgeführt werden. 
Transaktionen, die innerhalb einer Mikro- 
oder Millisekunde vorgenommen werden. 
Diejenigen, die mit Kryptowährungen oder 
mit Derivaten in Zusammenhang stehen, usw. 
Wenn wir also von 100 000 Milliarden CHF 
sprechen, sind wir vorsichtig. Es kann durch-

aus sein, dass die Steuerbemessungsgrund-
lage noch viel grösser ist.

Frage 5: Wird diese Steuer einen Einfluss auf 
das Volumen der elektronischen Transaktio-
nen ausüben?
In der Tat hätte eine Einführung einer solchen 
Mikrosteuer sicherlich einen Einfluss auf das 
Gesamtvolumen aller elektronischen Transak-
tionen. Der Einfluss könnte positiv oder auch 
negativ sein, d. h. das Volumen könnte stei-
gen oder sinken. Warum sinken? Weil man 
sich vorstellen könnte, dass die innerhalb von 
Milli- oder Mikrosekunden durchgeführten 
Transaktionen ins Ausland verlagert werden. 
Und warum steigen? Weil umgekehrt Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland, zum Beispiel in 
Frankreich, Deutschland oder in Italien, sehr 
interessiert wären, sich in der Schweiz nieder-
zulassen, denn das System wäre transparen-
ter als zuvor, weniger bürokratisch, und die 
Steuern wären niedriger. Erlauben Sie mir, 
Ihnen einen Extremfall vorzustellen: Gehen 
wir davon aus, dass 80 % der elektronischen 
Transaktionen von heute auf morgen ver-
lagert werden. Um nun die drei bereits er-
wähnten Steuern abzuschaffen, die Mehr-
wertsteuer, die Stempelsteuer und die direkte 
Bundessteuer, benötigen wir 50 Milliarden 
CHF … okay, etwas weniger … 47 Milliarden 
CHF. 0,1 % würde nicht mehr als 20 % vom In-
itialbetrag generieren, sprich 20 Milliarden 
CHF. Um also die drei Steuern abschaffen zu 
können, müssten wir mit 0,25 % arbeiten an-
stelle von 0,1 %; 0,25 %, um 50 Milliarden CHF 
generieren zu können. Aber 0,25 % bleiben 
eine Mikrosteuer. Wir haben also noch viel 
Spielraum.

Frage 6: Was sind die Vorteile für die Schwei-
zer Bevölkerung und die kleinen und mittel-
grossen Unternehmen?
Nehmen wir als konkretes Beispiel eine Fa-
milie: Vater, Mutter, zwei Kinder. Wir gehen 
davon aus, dass diese Familie ein Jahresge-
halt von 100 000 CHF bezieht. Diese Familie 
wird für den Fall, dass die Mehrwertsteuer 
sowie die direkte Bundessteuer wegfallen, im 
Jahr etwa 5000 CHF sparen. Die KMU werden 
nicht nur Geld, sondern auch Zeit gewinnen; 
die Zeit, die durch die Bürokratie in bezug auf 
die Mehrwertsteuer verlorengeht, kann durch 
die Einführung der Mikrosteuer gespart wer-
den. Zusammenfassend hätte die Einführung 
der Mikrosteuer für 99 % aller Haushalte und 
KMU eine positive Wirkung.

Frage 7: Was wäre ihr Einfluss auf die Banken?
Der Finanzsektor ist nicht homogen. Unser 
Projekt sieht eine Entschädigung derjenigen 
Finanzinstitute vor, welche die Rolle eines 
Steuereinziehers übernehmen. Auf dieser 
Basis könnten die kleinen Banken dieses Pro-
jekt ohne Probleme tragen, da sie für eine 
einfache und automatische Arbeit bezahlt 

würden. Allerdings werden die grossen Ban-
ken wahrscheinlich gegen ein solches Projekt 
sein, da sie im Hoch-Frequenz-Handel aktiv 
sind. Man kann sich gut vorstellen, dass die 
zu bezahlende Steuer – obwohl der Steuer-
satz sehr tief ist – für diese Finanzinstitutio-
nen nach ein paar Minuten oder Stunden um 
einiges wichtiger wird.

Frage 8: Warum heute eine solche Steuer?
Die Gesellschaft ist mit grossen Herausfor-
derungen konfrontiert. Ich nenne Ihnen vier 
davon: 
1. Zunächst ein archaisches, komplexes und 

bürokratisches Fiskalsystem. Es wäre an der 
Zeit, dieses zu aktualisieren. 

2. Ein «Finanz-Kasino», dessen Hauptdar-
steller die sogenannten systemrelevanten 
Banken sind: etwa 30 Banken weltweit von 
insgesamt 30 000. Wie auch andere wich-
tige Akteure des sogenannten Schattenfi-
nanzsystems. Diese Akteure bedienen sich 
mehr, als dass sie der Wirtschaft dienen. 

3. Die Digitalisierung. Es ist heute kontra-pro-
duktiv, Arbeit zu besteuern. Nun, da sich 
die Zeit «verringert» hat. Um was es tat-
sächlich geht, ist, die elektronischen Trans-
aktionen genau zu besteuern. 

4. Und letztendlich die Klimaerwärmung, für 
die wir dringend Lösungen finden müssen. 
Nicht nur für uns, sondern auch für die kom-
menden Generationen. Es geht heute also 
darum, Massnahmen zu ergreifen, die die-
sen Herausforderungen gerecht werden.

Frage 9: Inwiefern ist sie für die Digitalisie-
rung der Wirtschaft relevant?
Was die Digitalisierung der Wirtschaft be-
trifft, erlauben Sie mir, ein paar Beispiele zu 
betrachten. Wenn wir zu Coop oder Migros 
einkaufen gehen, treffen wir immer häufiger 
auf elektronische Kassen, anstelle dass wir 
eine Kassiererin vorfinden. Bald werden wir in 
unseren Städten Taxis ohne Fahrer begegnen, 
d. h. wir werden zunehmend mit einer mas-
siven Unterbeschäftigung konfrontiert sein. 
Hierfür werden wir intelligente Lösungen fin-
den müssen, denn eine demokratische Gesell-
schaft kann mit einer Unterbeschäftigung von 
20 %, 30 % oder 40 % der Bevölkerung nicht 
funktionieren. Die Mikrosteuer ist eine dieser 
Lösungen, da sie anstelle der Arbeit die elek-
tronischen Transaktionen besteuert.

Frage 10: Inwiefern ist sie für die Klimaheraus-
forderung relevant?
Was die Klimaherausforderung betrifft und 
den Mehrwert, den die Mikrosteuer wird 
haben können, erinnern Sie sich, dass eine Mi-
krosteuer von 0,1 % 100 Milliarden CHF gene-
rieren müsste. Für die Abschaffung der drei in 
Frage stehenden Steuern würden wir 47 Mil-
liarden CHF benötigen. Was geschieht mit 
dem Überschuss? Wir unterstützen hiermit die  
Energiewende.

Frage 11: Hat diese Initiative einen politischen 
Ursprung?
Nein, diese Initiative hat keinen politischen 
Hintergrund. Sie überschreitet jegliche poli-
tische Differenzen. Wir behalten unsere Un-
abhängigkeit und sind in Kontakt mit ver-
schiedenen Parteien. Es geht einzig und allein 
darum, ein archaisches Fiskalsystem zu moder-
nisieren, was möglichst vielen nützen wird.

Frage 12: Kann die Schweiz das Projekt der 
Mikrosteuer alleine einführen?
Ja, auf jeden Fall. Die Schweiz kann diese In-
itiative alleine angehen. Das erste Land, wel-
ches die Mikrosteuer einführt, wird einen re-
ellen Vorteil gegenüber den anderen Ländern 
haben, weil es unzählige Firmen anziehen 
wird, die von den mit der Mikrosteuer ver-
bundenen Vorteilen profitieren wollen.

Frage 13: Unterscheidet sich die Mikrosteuer 
von der Tobin-Steuer?
Ja, die Mikrosteuer ist anders als die Tobin-
Steuer, und zwar hauptsächlich aus zwei Grün-
den. Erstens gilt diese Steuer für alle elek-
tronischen Transaktionen; also nicht nur für 
finanzielle Transaktionen, wie beim Kauf von 
Devisen, Aktien oder Obligationen, sondern 
für alle, in der gesamten Wirtschaft durchge-
führten elektronischen Transaktionen. Zwei-
tens geht es nicht darum, eine weitere Steuer 
hinzuzufügen. Wir haben davon bereits genü-
gend. Es geht im Gegensatz darum, solche ab-
zuschaffen, in diesem Fall drei.

Frage 14: Würde diese Steuer auch für multi-
nationale Konzerne gelten?
Ja. Tatsächlich würde die Mikrosteuer eine 
Lösung angesichts der Steueroptimierung 
darstellen, die in grossem Ausmass von den 
multinationalen Konzernen praktiziert wird. 
Insbesondere von den GAFA (= Google, 
Apple, Facebook, Amazon). Auch wenn deren 
Geschäftssitz in einem x-beliebigen Land ge-
legen ist: Von dem Zeitpunkt an, wo sie Kun-
den oder Lieferanten in der Schweiz hätten, 
würde die Mikrosteuer auf jeder elektroni-
schen Transaktion erhoben werden.

Frage 15: Befürchten Sie nicht, dass die 
Schweizer Banken damit ihre Aktivitäten ver-
lagern würden?
Die Verlagerung elektronischer Transaktionen 
ins Ausland würde es den grossen Schweizer 
Banken nicht erlauben, die Steuer zu umgehen. 
Der Text sieht nämlich vor, dass die Gruppe 
als Einheit verantwortlich ist. Wenn also eine 
grosse Bank, eine grosse Schweizer Bank, eine 
Transaktion anstelle zum Beispiel zwischen 
Genf und Zürich zwischen Frankfurt und Lon-
don durchführt, muss sie diese Transaktion de-
klarieren und darauf Steuern zahlen. Wenn sie 
das nicht tut, stellt dies eine Straftat dar.

Quelle: https://mikrosteuer.ch/

Der Zahlungsverkehr ist wesentlich innerhalb 
einer modernen Wirtschaft und sollte ein öf-
fentliches Gut sein. Das ist leider nicht der 
Fall. Als Konsequenz seiner Privatisierung 
ist der Zahlungsverkehr undurchsichtig, und 
seine Überdimensionierung birgt Gefahren. 
Die Mikrosteuer-Initiative soll Licht ins dun-
kel bringen.

Konkret zur Umsetzung der Initiative: Wer 
würde den Mikrosteuersatz festlegen, und in 
welcher Form sollte/könnte das umgesetzt 
werden bzw. wer wäre dann – angesichts 
des heute privatisierten Zahlungsverkehrs – 
dafür zuständig?
Konkret und wie geplant im Initiativ-Text, 
sollte der Mikrosteuersatz im ersten Jahr der 
Umsetzung bei 0,05 Promille fixiert sein. Das 
heisst, wenn Sie eine Rechnung von 1000 
Franken bezahlen, dann werden 5 Rappen als 
Mikrosteuer bezahlt. Das ist fast nichts, fast 
unsichtbar. Am Anfang steht das Ziel, das rie-
sige Volumen von elektronischen Transaktio-
nen präzise zu messen. Nach einem Jahr wer-
den wir wissen, ob dieses Volumen 150mal 
oder zum Beispiel 200mal dem BIP ent-
spricht. Danach wird der Staat jedes Jahr die 
Verantwortung haben, den Satz festzulegen, 
so dass zuerst die Mehrwertsteuer und dann 
die direkte Bundessteuer und dann die Stem-
pelsteuer abgeschafft werden. Ein anderes 
Ziel wäre, ohne weitere Schulden zu machen, 
all denjenigen, die in der Pandemie finanziell 
leiden, zu helfen. Irgendwann sollten der Fi-
nanzsektor und insbesondere die Grossban-

ken einen Beitrag dazu leisten. Die jüngsten 
Skandale und Verluste der Credit Suisse zei-
gen, dass die Priorität von Grossbanken leider 
eine andere ist: und zwar die Finanzkasino-
Wirtschaft weiter zu betreiben. Die Grössen-
ordnung des Mikrosteuersatzes sollte mittel-
fristig 0,1 % sein, und damit sollten etwa 100 
Milliarden Franken pro Jahr eingenommen 
werden.

Die Initiative betrifft drei Bundessteuern. 
Die Hauptsteuerlast des Steuerzahlers fällt 
allerdings bei der Staats- und Gemeinde-
steuer an. Weshalb haben die Initianten die 
Bundessteuer gewählt? 
Das Mikrosteuer-Komitee hat sich exklusiv 
auf die Bundessteuern fokussiert. Um auch 
gewisse Kantonal-Steuern abzuschaffen, 
sollten die politischen Vertreter des jeweili-
gen betroffenen Kantons eine lokale Abstim-
mung organisieren. 

Liesse sich das Prinzip auch auf die kantona-
len und Gemeindesteuern übertragen? Wäre 
das finanziell tragbar bzw. auf gerechte Weise 
umsetzbar? Führte das nicht zu einem zentra-
listischen Verwaltungsapparat bei der Zutei-
lung der Steuereinnahmen?
Das Prinzip liesse sich auch auf die kantona-
len und Gemeindesteuern übertragen, um lo-
kale Steuern abzuschaffen. Ohne die Mehr-
wertsteuer und die ihr inhärente Bürokratie 
sollte der zentralistische Verwaltungsapparat 
nicht grösser, sondern kleiner werden. s
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denn zustande kommt. Die Sammelfrist dafür 
läuft (im Zuge der Covid-19 Bestimmungen 
etwas verschoben) am 5. November 2021 ab. 
Bis Ende April sind rund 50 000 Unterschriften 
eingegangen. Jeder, der dieser dringenden Dis-
kussion eine Chance geben möchte, kann in un-
serer direkten Demokratie dazu seinen kleinen, 
aber wichtigen Beitrag leisten.

Erika Vögeli

1 Chesney, Marc. Die permanente Krise. Der Auf-
stieg der Finanzoligarchie und das Versagen der 
Demokratie. 2. überarbeitete und erweiterte Auf-
lage. Zürich 2019.

2 Film Inside Job, etwa bei Min. 79.50 (https://www.
youtube.com/watch?v=T2IaJwkqgPk) 

 «In March of 2008 AIG's financial products division 
lost 11 billion Dollars. Instead of being fired Joseph 
Cassano, the head of AIG FP was kept on as a con-
sultant for a million Dollars a month. (Martin Sul-
livan, bis Juni 2008 CEO von AIG Financial Pro-
ducts dazu in einer Befragung): ‹… and you want 
to make sure that the key players and the key em-
ployees within AIG FP we retain that intellectual 
knowledge.›» [«Im März 2008 verlor die Finanzpro-
duktsparte von AIG 11 Milliarden Dollar. Anstatt 
entlassen zu werden, wurde Joseph Cassano, der Chef 
von AIG FP, als Berater für eine Million Dollar im 
Monat weiterbeschäftigt. (Martin Sullivan, bis Juni 
2008 CEO von AIG Financial Products dazu in einer 
Befragung): ‹… und Sie wollen sicherstellen, dass die 
Schlüsselfiguren und die Schlüsselmitarbeiter inner-
halb von AIG FP, dass wir dieses intellektuelle Wis-
sen beibehalten.›»]

 Das Initiativkomitee setzt sich aus Persönlichkei-
ten zusammen, die in erster Linie fachlich und vor 
dem Hintergrund ihrer oft langjährigen beruflichen 

Erfahrung mit der Thematik von Finanzwirtschaft, 
Steuern und/oder IT befasst sind. Emeritierte und 
noch tätige Professoren aus Ökonomie, Finanzwe-
sen, Elektro- und Computertechnologie gehören 
ebenso dazu wie erfahrene Persönlichkeiten im Be-
reich von Vermögensverwaltung, Wirtschaft und 
Verwaltung. Auch politisch Tätige bzw. ehemalige 
Politiker sind darin vertreten. Allerdings versteht 
sich die Initiative als parteipolitisch ungebunden. 

 Felix Bolliger, lic. oec. HSG, Inhaber der Felix Bol-
liger AG für Vermögensverwaltung 1987–2017; 
Prof. em. Beat Bürgenmeier, Prof. em. der Univer-
sität Genf in Wirtschaftswissenschaft; Prof. em. 
Franco Cavalli, alt Nationalrat, Leiter Institut für 
onkologische Forschung in Bellinzona; Prof. Dr. 
Marc Chesney, Finanzprofessor an der Universi-
tät Zürich und Autor des Buches «Die permanente 
Krise», Versus Verlag, Zürich, März 2019. marc-
chesney.com; Hélène Gache, Politikerin und Ge-
schäftsführerin eines KMU im Bereich Beratung 
und IT; Prof. Dr. Anton Gunzinger, Prof. Dr. ETH, 
Inhaber der Super Computing Systems (SCS) AG, 
Zürich; Gérard Jolimay, war Geschäftsleiter eines 
grossen Dienstleistungsunternehmens und ist sehr 
engagiert in der politischen und der Vereinswelt; 
Andrea Lacroix hat zwölf Jahre lang als Rechtsan-
wältin bei der Genfer Anwaltskammer praktiziert 
und bekleidet gegenwärtig eine leitende Position 
in der Verwaltung des Kantons Genf; Dick Marty, 
ehemaliger Ständerat, Staatsanwalt des Kantons 
Tessin und früheres Mitglied der Parlamentarier-
delegation beim Europarat; Guy Mettan, Journa-
list und Politiker; Jean-Cédric Michel ist als An-
walt international in der Schweiz, in Europa und 
den USA tätig; Prof. Dr. Sergio Rossi, Ph.D., ist or-
dentlicher Professor an der Universität Freiburg 
(Schweiz) am Lehrstuhl für Makro ökonomie und 
monetäre Ökonomie; Dr. rer. pol. Oswald Sigg, 
Journalist, arbeitete bei SDA und SRG und in der 
Bundesverwaltung, 2005–2009 Bundesratsspre-
cher und Vizekanzler der Eidgenossenschaft; Dr. 
iur. Jacob Zgraggen, Geschäftsleitungsmitglied bei 
der Bank Julius Bär 1981–1993. Seit 1994 selbstän-
diger Wirtschaftsanwalt und Verwaltungsrat bei di-
versen KMU.
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Weitere Informationen zur Volksinititiative 
und Unterschriftenbogen unter:  
https://mikrosteuer.ch/


